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Aktion Burgerrecht

Bericht von Lucien Paillard

Wie bereits in einer der letzten
Nummern dieser Veroffentlichung
angekundigt, konnen wir lhnen
nachstehend das Resultat der
Umfrage betreffend die vom Aus-
landschweizersekretariat im De-
zember 1977 gestartete und im Ja-
nuar 1979 wiederholte Aktion
Burgerrecht mitteilen.

Ausgangslage

Auf den 1.Januar 1978 trat eine
neue Bestimmung im Burger-
rechtsgesetz in Kraft, die sich auf
Artikel 44, Ziffer 3 der Bundes-
verfassung stutzt und den Kindern
von Schweizermuttern und aus-
landischen Vatern den Erwerb des
Schweizer Burgerrechts gestattet,
unter der Voraussetzung, dass die
Eltern zur Zeit der Geburt Wohn-
sitz in der Schweiz hatten und
dass die Mutter Schweizerin durch
Abstammung war.

Eine Klausel mit retroaktiver Wir-
kung hat bis Ende 1978 gestattet,
dass auch fruher geborene Kinder
von dieser Erleichterung profi-
tieren konnten, falls sie das 22.
Altersjahr noch nicht Uberschritten
hatten.

Auswirkungen der neuen
Bestimmung

Bis Ende September 1979 wurden
35000 Gesuche beim Eidgenos-
sischen Justiz- und Polizeide-
partement eingereicht. Dieses Er-
gebnis hat die friher gestellten
Erwartungen weit uberschritten.

Lage fiir die Schweizerinnen
im Ausland

Sofern das Element des Wohn-
sitzes der Eltern zur Zeit der Geburt
fehlt, konnen die Kinder aus dem
neuen Recht keinen Nutzen zie-
hen. Dies hat die Auslandschwei-
zer-Organisation zu ihrer ersten
Umfrage vom Dezember 1977
veranlasst. Sie hat zu massiven
Interventionen von Seiten einzel-
ner Auslandschweizerinnen, aber
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auch von schweizerischen Ver-
einigungen und Dachorganisa-
tionen von Schweizer-Organisa-
tionen im Ausland gefuhrt, die sich
alle fur die Rechte der Ausland-
schweizerinnen und ihrer Kinder
einsetzen. Einzelne ad hoc gebil-
dete Gruppen von Mitburgerinnen
im Ausland haben hier ausge-
zeichnete Arbeit geleistet, wofur
ihnen auch an dieser Stelle Dank
ausgesprochen werden soll.

Bemerkungen, welche in

der Mehrzahl der erhaltenen
Briefe und Stellungnahmen
angefiihrt wurden

Problem des Wohnsitzes

- Es wurden bittere Klagen gegen
das Erfordernis eines Wohnsitzes
der Eltern in der Schweiz erhoben,
und es wurde angefuhrt, dass
zahlreiche Kinder hatten Schwei-
zerburger werden konnen, wenn
ihre Eltern im Augenblick der
Geburt in der Schweiz domiziliert
gewesen waren.

Diskriminierung

— Artikel 44, Ziffer 3 der Bundes-
verfassung wird angesichts des
am 1.Januar 1978 in Kraft ge-
tretenen neuen Kindesrechtes als
Diskriminierung empfunden.

— Die Ubertragung des Schweizer
Burgerrechtes durch Schweizerin-
nen einzig auf Mutter schweize-
rischer Abstammung zu beschran-
ken wird als Ubertrieben emp-
funden.

— Durch eine eindrtckliche An-
zahl von konkreten Beispielen
wurde belegt, dass sich viele Falle
am Rande der Moglichkeiten be-
wegen, die das am 1. Januar 1978
in Kraft getretene Gesetz vorsieht.
— Die Bestimmung der ruckwir-
kenden Offnung, auf das vollen-
dete 22. Altersjahr begrenzt, um
von den auf den 1.Januar 1978 in
Kraft getretenen Verfligungen zu
profitieren, hat eine grosse Anzahl|
Personen enttauscht. Man hatte
sich eine Offnung ohne Grenze
gewlnscht.

Gleichberechtigung

- Die Gleichberechtigung zwi-
schen Mann und Frau, was die
Ubertragung des Burgerrechtes
betrifft, wird gefordert.

Die auf den 1.Januar 1978 in
Kraft getretene Gesetzesbestim-
mung wird zwar als Fortschritt
empfunden, als Schritt in Rich-
tung der Gleichberechtigung
zwischen Mann und Frau, jedoch
als ungenugend erachtet.

- Nur ganz wenige Antworten
lassen durchblicken, dass der
Vater als auslandischer Staatsan-
gehoriger einverstanden ist, dass
sein oder seine Kinder zusatzlich
zu seiner Nationalitat noch die
schweizerische annehmen.

Erziehung

— Dadie Erziehung meistens mehr
der Mutter als dem Vater zufallt, ist
eine Ubertragung des Blirger-
rechtes durch die Mutter gerecht-

fertigt.
- Es wird kaum geschatzt, dass
Auslanderinnen, die einen

Schweizer heiraten, automatisch
zu Schweizerburgerinnen werden,
dies speziell auch im Hinblick auf
die Erziehung der Kinder, da ihnen
noch die notigen Kenntnisse uber
die Gepflogenheiten unseres Lan-
des fehlen.

- Der Wunsch nach Ubertragung
des Schweizer Blrgerrechts stutzt
sich oft auf die Probleme, welchen
Kinder aus gemischten Ehen bei
einer Ausbildung in der Schweiz
begegnen, dies speziell dann,
wenn diese Ausbildung nicht in
einer Privatschule erfolgt.

Einheit der Familie
— Das neue Recht halt sich nicht
mehr an das Prinzip der Einheit in
der Familie. Im Falle eines mehr-
maligen Wohnsitzwechsels eines
Elternpaares kann es vorkommen,
dass einige Kinder ein anderes
Blrgerrecht besitzen als ihre
Brider und Schwestern.
— Im Falle einer Scheidung wer-
den die Kinder meistens der
Mutter zugesprochen, die sie nach
schweizerischen Prinzipien auf-
Fortsetzung Seite 22
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zieht, ohne ihnen gleichzeitig auch
ihr Burgerrecht automatisch tber-
tragen zu konnen.

— Zahlreiche Schweizerinnen
heben hervor, dass sie ihren
Kindern das Schweizer Burger-
recht hatten ubertragen konnen,
wenn sie auf eine Heirat verzichtet
hatten und mit dem Vater ihrer
Kinder lediglich in wilder Ehe zu-
sammengelebt hatten, ausser die
auslandischen  Gesetze sehen
andere Bestimmungen vor.

Personliche Bindungen zur
Schweiz

- Viele Auslandschweizerinnen
heben hervor, dass sie selbst nach
einer Heirat im Ausland sehr enge
Beziehungen zu ihrem Ursprungs-
lande und zu ihren dort verblie-
benen Familienmitgliedern unter-
halten.

- Die Bindung zahlreicher Aus-
landschweizerinnen zu ihrem
Heimatland ist sehr eng. Ohne
Zweifel Ubertragt sich automatisch
ein Teil dieser Beziehungen auf
ihre auslandischen Kinder.

- Es ware zu umstandlich, die
einzelnen Bemerkungen und Vor-
schlage, die uns aus uber 60
Landern zugekommen sind, auf-
zufuhren. Wir haben jedoch fest-
gestellt, dass eine leicht abwei-
chende Losung von derjenigen in
der Schweiz vorgeschlagen wer-
den sollte, d.h. fur die im Ausland
geborenen Kinder sollte eine
freiwillige Moglichkeit vorge-
sehen werden, da eine gewisse
Anzahl Lander die Doppelburger-
schaft nicht akzeptiert. In anderen
Landern halt man sich an sehr
strenge Regeln betreffend die Auf-
teilung der Aufgaben zwischen
Mann und Frau, die es kaum
erlauben werden, in karzerer Zeit
die Moglichkeit einer Ubertragung
des Burgerrechtes von der Mutter
auf ihre Kinder vorauszusehen.

Gegenwairtige Lage

In Anbetracht der allgemeinen
Befurwortung und der Resolution
der Auslandschweizerkommission
vom 25.8.1978 (in dieser Zeit-
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Resultate in Zahlen

Fragebogen
Individuelle

Land Individuelle Briefe, alle Schweizer Vereine Antworten

zugunsten einer Offnung  fir gegen fur gegen
Agypten 35 6 0 296 2
Athiopien 0 1 0
Algerien 4
Argentinien 43 34 1
Australien 12 1 0
Belgien 831 12 103 8
Brasilien 8 1
Chile 26 4
Danemark 1
Deutschland (West) 238 19 0 75 1
Deutschland (Ost) 2
Elfenbeinkuste 1
Finnland 1 2 0
Frankreich 250 41 0 350 28
Griechenland 127 1 0
Grossbritannien 190 30 0 2 0
Guyana 2
Haiti 2
Indien 0 1 0
[rak 1
Iran 2
Irland 2
Israel 15 1 0
Italien 271 7 0 18 5
Japan 43 1 0 17 2
Jugoslawien 1
Kamerun 4
Kanada 50 11 0
Kenia 1 1 0
Kolumbien 101 3
Laos 1
Libanon 4 2 0
Liechtenstein 1 1 0
Luxemburg 1
Madagaskar 2 1 0
Malaysia 1
Mali 1
Marokko 11 0 1
Mauritius 1
Mexiko 21 1 0
Namibia 1
Neuguinea 1
Neukaledonien 1
Neuseeland 7}
Niederlande 22 3 22 2
Nigeria 1
Norwegen 1 i 39 0
Ober-Volta 2
Osterreich 2 4 0
Panama 1
Peru 5 1 0
Portugal 8
Rhodesien 4
Rumanien 1
Rwanda 1
Salvador El 8
Saudi Arabien 2 il 0
Schweden 3 0 1
Schweiz 9
Senegal 1 13 3
Singapur 5 1 0
Spanien 35 6 0 296 2



Fragebogen
i ) Individuelle

Land Individuelle Briefe, alle Schweizer Vereine Antworten

zugunsten einer Offnung  fiir gegen far gegen
Sri Lanka 3 0 1
Sudafrika 22 2 0 21 0
Syrien 2
Thailand 2
Trinidad und Tobago 1
Tunesien 2
Tlrkei 5 1
Uruguay 10 1 0
Venezuela 4 1
Vereinigte arabische Emirate 2
Vereinigte Staaten von Amerika 113 14 2 103 4
Virgin-Inseln 1
Zypern 15
Total 2566 214 7 1059 65

schrift im Oktober 1978 veroffent-
licht), hat der Prasident der Aus-
landschweizerkommission, Herr
Nationalrat Alfred Weber, am
23.Marz 1979 den Prasidenten
beider Rate eine parlamentarische
Initiative unterbreitet, in der er die
Abanderung von Art. 44, Ziffer 3
der Bundesverfassung verlangt
und folgenden neuen Wortlaut
vorschlagt:

«Die Bundesgesetzgebung kann
bestimmen, unter welchen Vor-
aussetzungen das Kind einer
Mutter, die von Abstammung
Schweizerblrgerin war, mit der
Geburt das Schweizer Blrgerrecht
erhalty.

Eine solche Bestimmung Uberlasst
es dem Gesetzgeber zu entschei-
den, ob im Gesetz neue Normen
fir den Erwerb des Burgerrechtes
und die erleichterte Einblrgerung
festgelegt werden sollen. Sie er-
moglicht der Bundesgesetzge-
bung ebenfalls, die ihr notig er-
scheinenden Grenzen zu setzen,
damit ein unnotiges Anschwellen
der Doppelblrgerschaften ver-
hindert werden kann, indem sie
z.B. das in einigen Landern bereits
angewendete Optionsrecht ein-
fihrt, das in einem bestimmten
Alter wahrgenommen werden
kann und keinerlei Zweifel Uber
die vorherrschende Nationalitat
lasst. Es ware dies eine Begren-

zung, die im Interesse der Aus-
landschweizer selbst und ihres
Ansehens in der Schweiz liegt. Der
Nichtgebrauch dieses Rechtes
wurde bedeuten, dass die andere
Nationalitat als die starkere emp-
funden wird, ob sie nun vom Vater
oder auf Grund des ius soli im
Wohnland erworben wurde. Jedes
Kind, das aus einer gemischten
Ehe stammt, muss sich ausserdem
der Folgen bewusst sein, die eine
Trennung nach sich ziehen
kann. Die Tatsache, dass es
viele Staaten auf ihrem Territorium
nicht zulasssen, dass Kinder ihrer
Staatsblrger eine andere Nationa-
litat annehmen, sollte uns nicht
davon abhalten, eine grosszugige-
re Losung vorzusehen.
Stand der Arbeiten
Es wurde eine parlamentarische
Kommission gebildet, der auch
unser Prasident, Herr Dr. Alfred
Weber, angehort.
Sie ist am 3. September 1979 zum
ersten Mal zusammengetreten und
hat mit der Uberprifung der
Gesamtheit der Fragen, die in
letzter Zeit im Zusammenhang mit
dem Schweizer Burgerrecht auf-
geworfen wurden, begonnen. So-
bald die Kommission den eidge-
nossischen Raten ihren Bericht
vorlegt, werden wir wieder Uber
ihre Tatigkeit berichten.

Lucien Paillard

fir junge
Auslandschweizer

L NEU

Eine optimale Ausbildur:q\
fiir Ihren Sohn
und lhre Tochter:

Matura und Handelsdiplom
zuhause vorbereiten

Das IPU, Institut fiir Programmierten
Unterricht und Prospektive Lernmetho-
den in Luzern, hat in Zusammenarbeit
mit dem Auslandschweizersekretariat
eine Maturitats- und Handelsschule fiir
junge Schweizer im Ausland aufgebaut.

lhr Sohn oder |hre Tochter konnen sich
an ihrem derzeitigen Wohnort durch
Fernstudium — kombiniert mit zwei-
bis vierwochigen Seminaren pro Jahr in
der Schweiz — auf die Eidgendssische
Matura oder auf das Handelsdiplom
vorbereiten.

Vorteile fiir Sie und Ihr Kind:

— keine Trennung von lhrem Kind,

— effiziente und sehr kostengiinstige
Ausbildung.

Die IPU-Lernmethode ist an eigenen
Fernschulen mit grossem Erfolg ge-
testet worden. Die Lernprogramme
nach dem IPU-Correctomat-System
entsprechen den modernsten didakti-
schen Erkenntnissen und insbesondere
den Anforderungen des Selbststudiums.

Wahrend der Ausbildung wird der Stu-
dierende durch die IPU-Methode wie
von einem Privatlehrer standig angelei-
tet, motiviert und kontrolliert.

Voraussetzungen fir den Eintritt:

— mindestens acht Grundschuljahre,

— gute Kenntnisse der deutschen
Sprache,

— normale Intelligenz.

Die IPU-Schule fiir Auslandschweizer
Ist staatlich unterstitzt und gefordert.
Sie steht unter dem Patronat des
Auslandschweizersekretariates.

= -IPU-—<

IPU-Maturitats- und Handelsschule fur
Auslandschweizer, Hirschengraben 13 I
CH—-6002 Luzern / Schweiz

Senden Sie mir unverbindlich Ihrel
I Unterlagen I

Vorname und Name

Strasse Nr.

.......................... i
I Postleitzahl / Ort I
I Land ....................... I
el N g T T e o e =



	Aktion Bürgerrecht

